
von:

ergibt: Tage

Dauernde Invalidität
Versicherungssumme
Leistung bis *)

Unfalltod
Versicherungssumme

Unfallkosten (Heil-, Berge- und Rückholkosten)
Prämie pro Person und Reisetag inkl. Vers.-Steuer
*) Beträgt der festgestellte Invaliditätsgrad mehr als 50%, dann wird für den 50% übersteigenden

Teil des Invaliditätsgrades die vierfache Leistung erbracht.

Bezugsrecht: Bezugsberechtigt bei Unfalltod sind die gesetzlichen Erben
Versicherungsschutz: Weltweit

Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Unfallversicherung (AUVB 1996) und die
Besonderen Bedingungen für die Kollektiv-Unfallversicherung 1996.

Diese Anmeldung muss spätestens einen Tag vor Reiseantritt in der Landesdirektion der
UNIQA-Versicherung eingelangt sein und ist auch mittels E-Mail (andreas.fladenhofer@uniqa.at)
möglich.

Für UNIQA zur Berechnung:

€

Veranstalter:

Versicherungsanmeldeblatt
Gruppen und Gesellschaftsreisen

(FW-Mitglieder und Nichtmitglieder)

FF/BtF:

€ 43.610,--
€ 109.025,--

€ 14.540,--
€ 1.820,--

Anzahl der Reiseteilnehmer:

Versicherungssummen und Prämien:

Für Eintagesausflüge bleibt die Rückkehr nach 24.00 Uhr für die Reisedauer unberücksichtigt.

Dauer der Reise:

FuB-/Wehr-Nr.:

(Prämie pro Person X Anzahl der 
Reisetage X Teilnehmeranzahl)Gesamtprämie:

bis einschließlich:

€ 0,50

Datum: Unterschrift:
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